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Ifw Geint wöchentlich9-mal : Dienstag », Donnerstags
i SawStagS mit den wöchentlichen Freibeilagen
lnstrierteS SonntagSblatt " und »Des Sandmann»

Wochenblatt*.

den Kreis Ufingen.
Druck und Verlag von

R. Wagner '» Bnchdruckerei in Ufingen.
Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Rr . 21.

Bezugspreis : Durch die Post bezogen vierteljährlich
1.50 Mk (außerdem 24^ Pfeunige ?B-stellgeld.) '
Verlage für den Monat 45 Pfg . - SinrückungSgebü
Anzeigen SO Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmond

f

151. Dienstag , den 19. Dezember 1916. 51 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Ufingen, den 14. Dezember 1916.

Erlaß des Herrn Ministers der Innern
I. d. Mt» , abgedruckt im Kreisblatt Nr.
stressend die Ernährung der Schwerarbeiter-
Leiterinnen hat anscheinend bei der Kreis-

I noch nicht das richtige Verständnis

>m Feldgrauen stehen feit langen Monaten
knderland und setzen Gesundheit, Blut und
f ein, um die Heimat vor den Feinden zu

»nt>un« eine glorreiche Zukunft zu erringen,
t daheim haben unsere Brüder in den 21/*

jchren hindurch durch Einsetzen unserer Ar-
. ift unterstützt. Wir haben un« eingeschränkt

Bequemlichkeit versagen müssen.
. "er immer«och mehr kan» geschehen.

ir müssen nicht nur für sie mitschaffen,
4_ »wir müssen auch dafür sorgen, daß die

Tausend Arbeiter und Arbeiterinnen, die
bNacht ununterbrochen in schwerer mühe-
dßrit Munition und KriegSgerät Herstellen,
lsprechend ernährt werden. Ohne genügende
i kann kein Mensch da» Höchste seiner

Insten und da» Höchste mnß geleistet werden,
l$l durch Mangel an Kriegsgerät unserer
»roße Gefahr erwachsen,
st sein eigene» Ich höher stellt, wer nicht
to Rot de« Kriege« seine alten Gewöhn-

V ablegen will, wer nur an sich und sein
EWohl denkt, der tragt schwer an der Schuld,

Heimat au« solchen eigensüchtigen, vater-
len Gebühren erwachsen würde,

weiß, e« bedarf nur diese» letzten Hin-
Um die Krei»eingesrffenen an die freudige
von Liebesgaben(Speck, Fett, Wurst,
usw.) im Sinne de« HindenburgbriefeS

lvhnrn.
fr* die eingegangenen Spenden werde ich

zu Zeit im Kreiblatt öffentlich Kenntnis
' Die Herrn Bürgermeister haben den
«» auf Antrag Fleischkarten nach Maßgabe
Erstellten Gewicht« auszuhändigrn.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

Ufingen, den 18. Dezember 1916.
, stchsfettstelle bezw. die Bezirksfettstelle hat
Iweiterer die Wochenfettmenge

Selbstversorgerauf 130 Gramm
Versorgungsberechtigten auf 60 Gramm

Jiu» Hau«schlachtungen fällt nicht unter
Innungen.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

^und der Bekanntmachung über Krieg».
» zur Sicherung der Volk»ernährung vom
1»16 (Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird

8 i
Selung der Versorgung der Bevölkerung

Stoffeln (8 2 der Bekanntmachung über

die Kartoffelversorgung vom 36. Juni 1916,
ReichS-Gesetzbl. S . 590) hat nach dem Grundsatz
zu erfolgen, daß der Kartoffelerzeuger bi» zum 31.
Dezember 1916 und vom I. März 1917 bi« zum
30. Juli 1917 auf den Tag und Kopf bi» l ' /z
Pfund Kartoffeln, in der Zeit vom 1. Januar
1917 bi» 38. Februar 1917 bi» 1 Pfund Kar¬
toffeln seiner Ernte für sich und für jeden Ange¬
hörigen seiner Wirtschaft verwenden darf. Im
übrigen wird der Tageskopfsatz bis zum 31 De¬
zember 1916 auf höchsten» 1 Pfund Kartoffeln,
vom 1. Jauuar 1917 bis zum 20. Juli 1917
auf höchstens»/*Pfund mit der Maßgabe festgesetzt
daß der Schwerarbeiter eine tägliche Zulage bis
1 Pfund, vom 1. Januar 1917 ab ein« tägliche
Zulage bi» l1/« Pfund Kartoffeln erhält.

8 3
Kartoffeln, Kartoffelstärke, Kartoffelstärkemehl

sowie Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei dürfen,
vorbehaltlich der Vorschrift im Abs. 3, nicht ver-
füttert werden.

Verfüttert werden dürfen nur Kartoffeln, die
nicht gesund sind oder die Mindestgröße von1 Zoll
(2,73 Zentimeter) nicht erreichen. Die Verfütterung
darf nur erfolgen an Schweine und an Federvieh
und nur, soweit die Verfütterung an Schweine
und an Federvieh nicht möglich ist, auch an andere
Tiere.

8 3
E« ist verboten, Kartoffeln einzusäuern und die

an die Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesrllschaft m.
b H. in Berlin abzuliefernden Mengen zu ver¬
gällen oder mit anderen Gegenständen zu vermengen.

84
Zur Deckung de« für die Ernährung der Be¬

völkerung bi» zum 30. Juli 1917 erforderlichen
Bedarf« an Kartoffeln in den Kommunalverbänden
und Bezirken, die diesen Bedarf nicht au« den bei
ihnen verfügbaren Vorräten decken können, haben
die Vermittlungsstellen(8 7 der Bekanntmachung
über die Kartoffelversorgungvom 26. Juni 1916
Reichs-Gesetzbl. S . 590) die ihnen von der Reichs¬
kartoffelstelle aufgegebenen Mengen in den Kom»
munalverbänden ihr,» Bezirks sicherzustellen.

8 5
Die Vecmittelung«stellen haben zur Durchführung

der Sicherstellung die ihnen auferlegten Mengen
auf die Kommunalverbände ihre« Bezirke» nach
Anweisung der Reichskartoffelstelle zu verteilen.
Soweit auf Grund der Sicherstellung gemäß8 1
der Bekanntmachung vom 2. August 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 875) auf Anfordern der Reichskartoffel¬
stelle Kartoffeln geliefert sind, werden diese nach
näherer Anweisung der Reichskartoffelstelle auf die
nach8 4 stcherzustellende Menge angerechnet.

Die Kommunalverbände haben die ihnen zur
Sicherstellung aufgegebenen Kartoffelmengen auf die
Gemeindebezirke unterzuverteilen. In den Gemeinden
erfolgt die Unterverteilung auf die Kartoffelerzeuger
durch den Gemeindevorstand.

8 «
Die Kommunalverbände können bei den Kartoffel,

erzeugern auch diejenigen Mengen sicherstellen, die
zur Deckung de» eigenen Bedarfs de» Kommunal-
verbände« erforderlich sind.

8 7
Die Kartoffelerzeuger haben ihre Kartoffelvor¬

räte pfleglich zu behandeln und dürfen sie in Höhe
der bei ihnen sichergestellten Mengen nicht verbrauchen
roch durch Rechtsgeschäft darüben verfügen.

8 8
Für die Beschaffenheit der Kartoffeln, die auf

Anfordern der Reichskartoffelstelle zu liefern sind,
gellen die Lieferungsbedingungen der Reichskartoffel¬
stelle mit der Maßgabe, daß als Speisekartoffeln
gute, gesunde Kartoffeln von 1 Zoll (3,72 Zenti-
meter) Mindestgröße geliefert werden dürfen.

8 S
Wer als Kommunolverbandund als Gemeinde

im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist, regelt
sich nach den Bestimmungen der Landeszentralbehörden,
die auf Grund des 8 H der Bekanntmachung über
die Kartoffelversorgung vom 36. Juni 1916
(Reichs-GesetzblattS . 590) erlassen sind.

8 10
Wer den Vorschriften in den 88 3, 3 und 7

oder den Anordnungen de» Kommunalverbände»
oder der Gemeinde über die Sicherstellung und
Abgabe der sichergestelllen Kartoffeln zuwiderhandelt
wird mit Gefängnis bi» zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe können
die Vorräte, aus die sich die strafbare Handlung
bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören
oder nicht, eingezogen werden.

8 n
Die Bekanntmachung über die Verpflichtung

der Kommunalverbände und der Kartoffelerzeuger
zur Sicherstellung und Abgabe von Kartoffeln vom
2. August 1916 (R,ich«-Gesetzbl. S . 875) und
die Bekanntmachung über Kartoffeln vom 14. Ok.
tober 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1165) werden
aufgehoben. Die zu diesen Bekanntmachungen
erlassenen AuiführungSbestimmungen bleiben bi«
zur Aenderung durch die zuständige Stelle in Kraft.8 12

Diese Verordnung tritt mit dem 4. Dezember
1916 in Kraft.

Berlin, den 1. Dezember 1916.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler»

_ _ _ Dr. Helfferich __
Auf Grund der Bekanntmachung über Krieg»-

maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom
33. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird
verordnet:

I. Beschlagnahme
8 1

Die im Reiche vorhandenen Kohlrüben(Wruken,
Bodenkohlrabi, Steckrüben) werden für den Kom¬
munalverband beschlagnahmt, in dessen Bezirk sie
sich befinden. Ausgenommen sind die Vorräte, die
bei Inkrafttreten dieser Verordnung im Eigentume
de« Reich», eine»Bundesstaat« oder Glsaß-Loihringen«
stehen.

8 3
An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Ver¬

änderungen nur mit Zustimmung de« Kommunal,
verbände«, für den sie beschlagnahmt find, vorge-
nommeu werden, soweit sich aus den 88 3 bis 6
nichts andere« ergibt. Da« gleiche gilt von recht«,
geschäftlichen Verfügungen über sie und von Ver-



fügungen, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehungerfolgen.

Werden befchlagnahmle Vorräte mit Zustimmung
des Kommunalverbande» oder nach den 88 3 bis 5
in den Bezirk eines anderen Kommunalverbande»
gebracht, so tritt dieser mit der Ankunft der Vor-
rate in seinem Bezirke hinsichtlich der Rechte au»
der Beichlagnahme an die Stelle de» bisherigen
Kommunalverbandcs.

DerjBesitzer der zu versendenden Vorräte hat die
Ortsveränderung unter Angabe der Mengen beiden
Kommunalverbänden binnen drei Tagen anzuzeigen.

8 3
Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist be¬

rechtigt und verpflichtet, die zur Erhaltung der
Vorräte erforderlichen Handlungen vorzunehmen.
Vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene
Transporte dürfen zu Ende geführt werden.

Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der
Vorrätê erforderliche Handlung binnen einer ihm
von der zuständigen Behörde gefetzten Frist nicht
vor, so hat die Behörde die erforderlichen Arbeiten
auf seine Kosten durch einen Dritten vornehmen
zu lasten. Der Verpflichtete hat die Vornahme
auf seinem Grund und Boden sowie in seinen
WirlschaftSräumen und mit den Mitteln seines
Betriebs zu gestatten.

84
Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb

über die Grenze eines Kommunaloerbandes hinaus,
so dürfen die beschlagnahmten Vorräte innerhalb
diese» Betriebs von einem Kommunalverband in
den anderen gebracht werden. Mit der Ankunft
der Vorräte in dem Bezirke de» anderen Kommu¬
nalverbandes tritt dieser hinsichtlich der Rechte aus
der Beschlagnahme an die Stelle de» bisherigen
Kommunalverbandes. Der Besitzer hat die Orts¬
veränderung binnen drei Tagen unter Angabe der
Mengen beiden Kommunalverbänden anzuzeigen.

8 5
Zulässig sind Veräußerungen an die Reichs-

kartoffelstelle, an die von dieser bezeichnten Stellen
und an ven Kommunaloerband, für den die Vor¬
räte beschlagnahmt sind.

Trotz der Beschlagnahme dürfen au» ihren
Vorräten:

a) Besitzer von Kohlrüben diese zu ihrer Er¬
nährung und zur Ernährung der Angehörigev
ihrer Wirtschaft verwenden;

d) Gemeinden Kohlrüben zur Ernährung ihrer
Einwohner verwenden.

8 6
Tierhalter dürfen mit Genehmigung des

Kommunalverbande« Kohlrüben in Höhe von täg¬
lich höchstens ein Zweihundertstel ihrer Vorräte
verfüttern.

Die Genehmigurg ist nur zu erteilen, wenn
die Durchhaliung der Viehbestände des Tierhalters
es erfordert und dem Tierhalter andere Futterrüben
zur Verfütterung nicht zur Verfügung stehen oder
durch den Kommanaloerband zur Verfügung gestellt
werden. Bis zum 15. Dezember 1916 bedarf e»
dieser Genehmigung nicht.

8 7
Die Beschlagnahme endet mit dem freihändigen

Eigentumserwerbe durch die Reichskartoff-lstelle,
durch die von ihr bezeichneten Grellen oder durch
den Kommunalverband, für den beschlagnahmt ist,
ferner mit der Enteignung oder einer nach den
Vorschriften dieser Verordnung zugrlaffenen Ver¬
wendung.

8 8
Uder Streitigkeiten, die sich aus der An¬

wendung der 88 1 bis 7 ergeben, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

II. Enteignung.
8 9

Erfolgt die Uebereignung der b,schlag-
nahmten Kohlrüben nicht freiwillig(8 5 Abs. 1),
so kann da« Eigentum daran durch Anordnung der
zuständigen Behörde auf die Reichskartoffelstelle
übertragen werden. Beantragt diese die Ueber¬
eignung an eine andere Stelle, so ist da» Eigen»
tum auf letztere zu «vertragen; sie ist in der An¬
ordnung zu bezeichnen.

Bei der Enteignung find dem Besitzer so viel
Kohlrüben zu belasten, daß ihm zu seiner Er¬
nährung und zur Ernährung der Angehörigen
seiner Gmschaft täglich ein Pfund Kohlrüben für
jede Person brS zum 1. April 1917 verbleiben.

8 10
Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann

an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer de«
Bezirks oder' eine« Teiles de» Bezirkes gerichtet
werden; im ersteren Falle geht das Eigentum
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht,
in l tzterem Falle mit Ablauf des Tage« nach
Ausgabe de» amtlichen Blatte«, in dem die An¬
ordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 11
Der Uebernahmeprei» wird unter Berücksich¬

tigung de« Höchstpreise» für Kohlrüben sowie der
Güte und Verwendbarkeit der Vorräte und unter
Kürzung nm eine Mark für den Zentner von der
höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung von
Sachverständigen endgültig festgesetzt. Die baren Aus¬
lagen de« Verfahren» trägt der Besitzer. Den
Betrag, um den der Uebernahmeprei» gekürzt ist.
erhält der Kommunaloerband, au» besten Bezirk
die enteignete Menge in Anspruch genommen wird.

Weist der Besitzer nach, daß er zuläsfigerweise
Vorräte zu einem höheren Preise als dem
Höchstpreis erworben hat, so ist statt de» Höchst¬
preise« der Einstandspreis zu berücksichtigen.8 12

Der Besitzer hat die Vorräte, die er freihändig
übereignet hat oder die bei ihm enteignet sind, zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, bi» der Er¬
werber sie in seinen Gewahrsam übernimmt.

HI. Bewirtschaftung der Kohlrüben und
Verbrauchsregelung

8 13
Die Reichskartoffelstelle hat für die Deckung

der Bedarfs an Kohlrüben, die als Ersatz für
fehlende Kartoffeln erforderlich find, zu sorgen.
Sie kann sich hierbei die Hilfe der nach8 7 der
Bekanntmachung über die Kartoffelversorgung vom
26. Juni 1916 (Reichr-Gesetzbl. S . 590) einge¬
richteten Vermittlungsstellen sowie der Kommunal¬
verbände bedienen. Diese haben ihr auf Ver¬
langen Auskunft zu geben und find an ihre
Weisungen gebunden. Die Reichskartoffelstelle
trifft die näheren Bestimmungen über den Erwerb
und kann die näheren Bedingungen für die Liefe¬
rung festsetzen.

8 14
Die Kommunalverbände, denen durch die

ReichskartoffelstelleKohlrüben zugewiesen werden,
haben deren Verbrauch in ihrem Bezirke zu regeln.
Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, daß
zwei Teile Kohlrüben einem Teile Kartoffeln
gleichstehen.

8 is
Der Reichskanzler, die Landeszentralbehörden

oder die von di.sen bestimmten Behörden können
die Art der Regelung(8 14) vorschreiben; die
Landeszentralbehörden oder die von diesen be¬
stimmten Behörden können die Regelung für sämt¬
liche oder einzelne Kommnnaioerbände selbst vor¬
nehmen.

8 1«
Die Kommunalverbände können in ihren Be¬

zirken Lagerräume für die Lagerung der Vorräte
in Anspruch nehmen. Die Vergütung setzt die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig fest.

8 17
Die Kommunalverbände können den Gemeinden

die Regelung de» Verbrauchs für den Bezirk der
Gemeinde übertragen. Soweit den Gemeinden die
Regelung de» Verbrauch» übertragen wird, gelten
die 88 13 bis 16 für die Gemeinden entsprechend.
Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung mehr
als 10 000 Einwohner haben, können die Ueber-
tragung verlangen.

8 18
Ueber Streitigkeiten, die bei der Verbrauch»,

regelung(88 14 bis 17) entstehen, entscheidet die
höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

IV. Schlußbestimmungen.
8 is

Die Landeszentralbehörden erlaffen die er.
fordeilichen Ausführungsbestimmungen. Sie be¬
stimmen, wer als Gemeinde, als Kemmunalver«
band, als zuständige Behörde und als höhere Ver¬
waltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung an¬
zusehen ist. Sie können bestimmen, daß die den
Kommunalverbänden und Gemeinden übertragenen
Anordnungen durch deren Vorstände erfolgen.

8 20
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung zulasten.

8 21
Mit Gefängnis bi» zu einem Jahre ztz

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder«j,
dieser Strafen wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorii,,
seiteschafft, insbesondere au» dem
de« Kommunalverbande», für den
schlagnahmt sind, entfernt, sie
zerstört, verfüttert, verarbeitet, vn^
läßt, zur Verarbeitung annimmt oi>n
braucht;

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte
kauft, kauft oder ein andere» Veräch..
oder Erwerbsgeschäft über sie abschlich

3. wer die zur Erhaltung der Vorräte er
lichen Handlungen(8 3)
unterläßt;

4. wer eine ihm nach 8 2 Abs. 3 und
obliegende Anzeige nicht in der gesetzter
erstattet oder wissentlich unvollständig,
unrichtige Angaben macht;

5. wer der Verpflichtung de« 8 13,
zu verwahren und pfleglich zu bei
zuwiderhandelt; «

6. wer den Anordnungen zuwiderhandeit,ktergef
eiuc Landeszentralbehörde, eine tond Die
bestimmte Behörde, ein Kommunalen flitun
oder eine Gemeinde, der die Regelungj ite ab
Verbrauch» übertragen ist, nach den-enlos
schriften dieser Verordnung erlaffen hat. ch an

Reben der Strafe können die Gegenßi ichtete
auf die sich die strafbare Handlung bcheht, i
Unters chied, ob sie dem Täter gehören oder in
eingezogen werden.

8 22
Diese Verordnung tritt mit dem4. Dq»

1916 in Kraft.
Berlin, den 1. Dezember 1916.

Der Stellvertreter de« ReichtkaoM
Dr. Helfferich.
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Ufingen, den 14. Dezember 1916.
Auf § 2 Absatz3 vorstehender BekannImjH WTE

mache ich besonder« aufmerksam, wonach die'
Veränderung der zu versendenden Kohlrüben
Angabe der Mengen nicht nur mir, sondm
dem empfangenden Kommunalverband iiu>
Tagen anzuzeigen ist und zwar vom Besitzer,
den Versand veranlaßt.

Der Kreisausschuß de» Kreise« UsiM
v. Bezold,  Vorsitzender.

Im

Oeffentliche Bekanntmak
Steuerveranlagung für da» Steuerjahr

Auf Grund de« 8 25 de« Einkomi«
gesetz.r wird hiermit jeder bereit» mit einem1
kommen von mehr al» 3000 Mark oetanla
Steuerpflichtige im Kreise Usingen aufgefotberl, '
Steuererklärung über sein Jahreseinkommen
dem vorgeschriebenen Formular in der Zeit
4. Januar bi» einschl. 20 JanuarW1,
Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll'
der Versicherung abzugeben, daß die‘‘
nach bestem Wissen und Gewissen ge«

Die oben bezeichneten Steuerpflichtig^
zur Abgabe der Steuererklärung verpWH,
wenn ihnen eine besondere Aufforderung
Formular nicht zugegangen ist.

Die Einsendung schriftlicher Erklärung«,
die Post ist zulässig, geschieht aber auf®# !
Absender« und deshalb zweckmäßig mM«
schreibebriefe«. Mündliche Erklärungen
dem Unterzeichneten werkträglich vormittag
Zeit von 9—12 Uhr im Steuerbüro t"
entgegengenommen.

Wer die Frist zur Abgabe der ihm
Steuererklärung versäumt, hat gemäßi
1 de» Einkommensteuergesetze» neben der
anlagungs- und Rechtsmittelverfahrenenl»
gestellten Steuer einen Zuschlag von»
zu derselben zu entrichten.

Wissentlich unrichtige oder unvollsi
gaben oder wissentliche Verschweigung
kommen in der Steuererklärung sind
de» Einkommensteuergesetze« mit Strass

Gemäß8 71 de» Einkommensteuer^
von Mitgliedern einer in Preußen ste»
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Teil der auf sie veranlagten Einkommens
erhoben, welcher auf Gewinnanteile der»
mit beschränkter Haftung entfällt. Dm'

Am

We!

die

>

«ei



«täte

aber nur auf solche Steuerpflichtige Anwendung
eine Steuererklärung abgegeben und in dieser

Mihnen empfangenen Geschäftsgewinn besonder»
net haben. Daher müffen alle Steuerpflichtigen
eine Berücksichtigung gemäß§ 71 a. a. O.

tot, mögen sie bereit» im Vorjahr nach
Einkommen von mehr al« 3000 Mk. ver-

|t gewesen sein oder nicht, binnen der oben
neten Frist eine die nähere Bezeichnung de»
ngenen Gcschäftegewinn» der Gesellschaft mit
nnkter Haftung enthaltende Steuererklärung

ächen.
Steuerpflichtige, welche gemäß§ 36 de» Er-
ngSsteuerge setze» von dem Rechte der Ver.
»anzeige Gebrauch machen wollen, haben

ibe ebenfalls innerhalb der oben angegebenen
nach dem vorgeschriebenen Formular bei dem

terzeichneten schriftlich oder zu Protokoll abzugeben.
Sluf die Berücksichtigung später eingehender

gensanzeigen bei der Veranlagung zur Er-
PNgSsteuer kann nicht gerechnet werden.
Wissentlich unrichtig« oder unvollständige tät¬
liche Angaben über da» Vermögen in der

genranzeige find im 8 44 de» Ergänzung»-
gesetze» mit Strafe bedroht.

Die vorgeschriebenen Formulare zu Steuer¬
ungen und zu i  ermögensanzeigen werden von

ule ab in meinen Geschäftsräumen auf Verlangen
Mo» verabfolgt, in den nächsten Tagen aber
ch an die zur Abgabe der Steuererklärung Ver-

egenßj chtrten amtlich versandt werden.
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Ufingen, im Dezember 1916.
Der Vorsitzende

der Einkommensteuer-Veranlagungr-Kommisfion.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

M mtlichn  Seil.
ver Krieg.

ntaach Groß «» Hauptquartier,  16. Dezbr.
die Di Mch)
l»"°° Westlicher Kriegsschauplatz:

»ee de« Generalseldmarschall» Herzog Albrecht

die

>U

von Württemberg.
Im Ipern» und Wytschaede-Bogen steigerte sich

kGeschützkampf zeitweilig zu erheblicher Stärke,
tztsereStoßtrupp» drangen südöstlich von Zillebeeke
^in die zweite englische Linie vor, deren Besatzung
' itet war.

Heeresgruppe Kronprinz.
Am 15. 12. gelang e» den Franzosen an der

~'tont von Verdun un» au» der vordersten
mg in eine zweit« vorbereitete Linie Talou-
—Höhen nördlich Louo.mont—Chambrelte»
südlich von Bezonvanx zurückzudrängen.
Orpiche» Kriegsschauplatz:

front de« Generalfelbmarschall» Prinzen
Leopold von Bayern.

Westlich von Luck brachen nach gelungener
fprengung österreichisch- ungarische Truppen

beschädigten feindlichen Gräben ein und
nach weiterer Zerstörung»arbeit mit einer
Gefangener und Beute zurück.

Front de» Generaloberst Erzherzog Josef.
Güdljch de» Uz-Tale» kamen zweimalige An¬

der Russen im Artilleriefeuer zum Stehen.
Heeresgruppe de« Generalfeldmarschall»

von Mackensen.
rastlosen Kämpfen hat der linke Flügel der

ta Armee die Straße Buzau—Rimcieul—
erreicht; östlich von Buzau ist der gleich-

l» Flußabschnitt. vom rechten Flagel der
ng über die Ealmatuiul-Riederung erkämpft,
find 3000 Gefangene eingrbracht.
Donau-Armee dringt unaufhaltsam nach

en vor.
der Dobrudscha hat der Russe seine süd-

Strllungen aufgegeben. Bulgarische, otto-
und Deutsche Truppen haben in rascher
ln9 dir Linie Cagcalac—Cartal—Harsova

mitten.
Mazedonische Front.

"E besonderen Ereignisse.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.

3»

tz).̂ roße » Hauptquartier,  17. Dezbr.

Westlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Bei Hanneschamp», nördlich der Ancre versuchten
englische Abteilungen unter dem Schutz starken
Feuer» in unsere Gräben zu dringen. Sie find
blutig zurückgewiesrn worden.

Heeresgruppe Kronprinz.
Auf dem Ostufer der Maas haben die Fran¬

zosen gestern ihren Angriff fortgesetzt. Rach hartem
Kampfe ist ihnen Bezonvaux und der Wald westlich
de» Dorfe» verblieben. Ihre nordwärts weiterge¬
führten Stöße sind vor unseren Stellungen auf
bem Höhenrücken nördlich de» Dorfe» Bezonvaux
zusammengebrochrn.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresfront de» Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

ron Bayern.
Nach starker Feuervorbereitunggriff der Russe

bei Jlluxt (nordwestlich von Dünaburg) an; er
würbe zurückgewiesen.

Nördlich der Bahn Kowel—Luck stürmten Teile
de» brandenburgischen Reserve-Jnfanterie-Regiment»
Nr. 53 die russische Stellung in etwa 600 Meter
Breite. Fünf Osfiziere, dreihundert Mann konnten
gefangen, mehrere Maschinengewehre und Minen-
Werfer al« Beute zurückgesandt werden.

Heere»front de« Generaloberst Erzherzog Josef.
An ber Eimbrorlawak(Waldkarpathen) und im

Uz-Tal stießen deutsche Truppen über die eigenen
Linien vor, machten einige Dutzend Gefangen« und
vertrieben den sich zur Wehr setzenden Feind.

Auch südlich von Mestecanesci(an der Bistritz)
Vorfeldgefechte.

Heerergrnppe de» Generalseldmarschall«
von Mackensen.

Der Buzaul-Abschnitt ist in breiter Front
überschritten.

Unseren Truppen fielen außer eintausendein-
hundertundfünfzig Gefangenen 19 Lokomotiven und
etwa 400 Eisenbahnwagen, zumeist beladen, sowie
eine Unzahl von Fuhrwerken in die Hand.

In der Dobrudscha hat rasche Verfolgung dr»
nur vereinzelt Widerstand leistenden Feinde» unsere
verbündeten Truppen bi» dicht an da» Waldgebiet
im Nordteil de» Lande» geführt, wo Gegenwehr
erwartet wird.

Mazedonische Front.
Keine größeren Gefecht-Handlungen.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

WTB Berlin,  16 . Dez. (Amtlich). Eine»
unserer Unterseeboot; hat am 13. Dezember 55
Seemeilen Ost-Südost von Malta ein französische«
Linienschiff der „Patrie"-Klaffe durch Torpedoschuß
schwer beschädigt. Ein andere» Unterseeboot hat
am 11. Dezember südöstlich der Insel Pantellaria
den bewaffneten französischen Truppentransport-
dampser „Maghellau" (6037 Tonnen) mit über
tausend Mann weißer und farbiger Truppen an
Bord durch Torpedoschuß versenkt.

Lokale«ud provinzielle Nachrichten.
* Ufingen , 18. Dez. Landwehrmann Fritz

Herdt (Sohn de» Herrn Jean Herdt) wurde mit
dem „Eisernen Kreuz" ausgezeichnet.

— Ntederreifenberg , 17. Dezbr. Der
Automobtlanschlußnach und von Niederreifenberg-
Schmitten an die Königsteiner Züge ist jetzt wie
folgt geregelt: ab Königstein Bahnhof: 9.30 Vm.,
3 05 und 6.30 Nm., ab Niederreifenberg6.00
Vm., ab Schmitten 13.15 und 5.15 Nm.

8 Rod a . d . Weil , 17. Dezember. Georg
Scherf von hier(Inhaber de« „Eisernen Kreuze»")
wurde zum Unterossizier befördert. Gustav Scherf
erhielt da« „Eiserne Kreuz". Beide tapferen
Krieger sind Sühne de« Herrn Fritz Scherf.

— Bad Homburg , 16. Dez. Ein nicht
genannt sein wollender Spender stiftet« zum Wohle
de« Bade» Homburg 100 000 Mark. Da» ist
di« dritte große Stiftung für Homburg im Ver¬
laufe eine« Jahre«; die Stiftungen ergeben zu¬
sammen den Betrag von 1300000 Mark.

— Frankfurt , 16. Dez. Bei Ausführung
einer Regaratur an dem Personcnaufzug in einem
Hause am Theaterplatz wurde der 16jährige Me¬
chanikerlehrling August Salomon au» Seckbach in
dem Schacht von dem Aufzug totgedrückt.

Ber«ischte Nachrichte«.
WTB Karlsr uhe,  16 . Dezbr. Der Kaiser

ist heute zu einem kurzen Besuch der großherzoglichen
Herrschaften hier «ingetroffen. Er wurde von dem
Grobherzog am Bahnhof empfangen und durch die
geschmückten Straßen nach dem Schloß geleitet, wo
Deine Majestät von den übrigen Mitgliedern der
grobherzoglichen Familie empfangen wurde. Von
der Bevölkerung, die in letzter Stunde von der
Aukunft de» Kaiser» Kunde erhalten hatte, wurde
der Kaiser bei der Fahrt zur Residenz jubelnd
begrüßt.

WTB Karlsruhe,  16 . Dezbr. Der Kaiser
ist heute abend 8 Uhr 45 Min. von Karlsruhe
abgereist.

— Koblenz,  15 . Dez. In Kürenz spielten
Knaben„Krieg", wobei sie sich hölzerner Waffen
bedienten. Dabei erhielt der zwölfjährige Paltzer
einen Schlag auf den Kopf, der den Ted herbei-
sührte. Er war da» einzige Kind der Eltern.

— Groß Felda,  15. Dez. In der Hitzmühle
geriet die Schwester de» Besitzer«, Fräulein Völstng
beim Auflegen eine» Treibriemen» in da» Räder¬
werk. Hierbei wurden ihr ein Arm und ein Bein
gebrochen. Der Geistesgegenwart eine« elfjährigen
Mädchen», da» sofort da» Räderwerk abstellte,
gelange», die Schwerverletzte vor dem Tode zu
bewahren.

— Freinsheim,  15 . Dez. Die älteste
Frau der hiesigen Gemeinde und wohl der ganzen
Pfalz, Witwe Katharine Gab. ist heute im Alter
von 103 Jahren gestorben. Dieselbe war bi» in
den letzten Tagen noch rüstig und erzählte gerne
von ihrer Jugendzeit. Ihre noch am Leben befindliche
Schwester zählt 98 Jahre.

WTB Berlin,  16 . Dezember. Der „Reich¬
anzeiger" meldet: Der Grobherzogin von Hessen
ist der Luisenorden Erster Abteilung mit der Jahre»-
zahl 1813/14 verliehen worden.

WTB Potsdam.  15 . Dez. Frau Prinzessin
Joachim von Preußen wurde heute nacht3 Uhr
30 Minuten von einem Sohne glücklich entbunden.

WTB Amsterdam,  16 . Dez. Heute nacht
brach in der Telephonzentrale im Haag Feuer au«.
Die Zentrale brannte vollständig nieder. Da da»
Telegraphenamt sich im gleichen Gebäude befindet,
iste» durch da» Löschwaffer vollständig überschwemmt
worden und außer Betrieb. Haag ist also vorläufig
von jedem Fernsprech- und Telegraphenverkehr ab¬
geschnitten.

WTB Bern,  15 . Dez. Der „Petit Paristen"
meldet: Seit 3 Tagen wütet an den Küsten de«
Mittelmeere« ein heftiger Sturm. In Nizza ist
großer Schaden angerichtet worden. Vor dem
Hafen von Bando scheiterten zwei italienische
Goeletten.

Letzte Nachrichte«.
WTB Große » Hauptquartier,  18. Dezbr.

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Keine besonderen Ereignisse; im Somme- und
Maargebiel nur geringe Gefecht-tätigkeit.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Front de» Generalseldmarschall» Prinz Leopold

von Bayern.
Nordwestlich von Luck versuchten die Russen

die von un« am 16. Dezember bei Bol. Por«k
gewonnenen Stellungen zurückzuerobern; ihre auch
nacht« wiederholten Angriffe wurden abgewiesen.

Ebenso scheiterten ruff. Vorstöße bei Augustowka
(südlich Zborow) in unserem Artilleriefeuer.

Front de» Generaloberst Erzherzog Josef.
Im Abschnitt von Mestecanesci(östlich der

goldenen Bistritz) war der Artilleriekampf heftig.
Im Uztale örtlicher Kampf mit wechselndem

Erfolg.
Heeresgruppe des Generalseldmarschall» von

Mackensen.
Die Lage hat sich nicht geändert.
Auf Braila zurückweichende feindlichen Kolonnen

wurden durch unsere Flugzeug-Geschwader mit be¬
obachteter Wirkung angegriffen.

Mazedonische Front.
Zeitweilig lebhafte« Feuer im Cernabogen.

Der Erste Generalquartiermrister
Ludendorff.



Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren
guten Vater, Großvarer, Urgroßvater und Schwiegervater

Herrn CÖVP> Bürgermeister a. D .,
KircbenvorsUber und Mitglied der Kreissynode

im Alter von 88 Jahren in ein bessere« Jenseits abzurufen.

Rod am Berg und Obertibain , den 16. Dezember 1916.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt:
Dienstag,  den 19. Dezember, mittags 2 Uhr.

Für die uns erwiesene herzliche Teilnahme an unserem schweren
Verluste, der uns durch den Tod unseres lieben Sohnes und Bruders
Heinrich betroffen hat, sagen wird hierdurch allen innigsten Dank.

Familie Jakob Steinmetz.

Usingen , im Dezember 1916.

LL Kleihnacbis-Ausstellung
Besichtigung : „ ohne jeden Kaufzwang a

Wie alljährlich , habe ich dieses Jahr wieder recht
frühzeitig meine Weihnachts -Ausstellung eröffnet und lade
zu deren Besuch freundlichst ein.

Meine grosse Auswahl in den neuesten
Sachen muss jeden Besucher überzeugen , dass auch der
verwöhnteste Käufer hier zufrieden gestellt werden kann.

Die Preise sind , trotz der enormen Aufschläge in
verschiedenen Artikeln , äusserst niedrig gehalten , sodass
es auch dem weniger Bemittelten möglich ist, in dieser ,
schweren Zeit seinen Kindern eine Weihnachtsfreude zu
bereiten.

Die Einkäufe bitte ich im Interesse der Käufer
nicht so lange hinauszuschieben ; ich bin bereit , gekaufte
Sachen bis vor Weihnachten verpackt zu verwahren.

Christbaumschmuck und Christbaum¬
lämpchen in grosser Auswahl.

Peter Bermbach , Usingen.

Tüchtiges Mädchen
für Haus- und Gartenarbeit gesucht.

Frau Ph . Hartmann , Usingen
3) Gasthaus „zur Krone".

Wik « EillsMilN Mlllltil
(am besten neu. auch dürfte er erst fertig vom
Wagner sein), zu kaufen gesucht.

Bürgermeister Zwinget » Rohnstadt.

Ziege
Saanenrasse, hörnerlos, 2«jährig, zu taufen
gesucht. Angebot an
2) Zimmermeister Haller , Bad Homburg.

Dickwurz
treffen noch im Laufeßdieser Woche hierein
und können alsdann an der Bahnßhier in
Empfang genommen werden.

Siegln . Lilienstein.

Ferflge FeldposMe
(in 1 Pfund Packung)mit

Portwein,, Sherry
und Cognac

l) wieder eiugetroffen.
Di . J&.. X _ötZQ.

Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.
Die von der Stadt anqekauften

1. Suppenhühner, durchs-^
etwa 3 Pfund schwer, das
etwa 3,60 Mk.,

2. junge Hahnen , etwa i- g
Pfund schwer, da» Pfund etwaz
Mk. (Schlachtgewicht)

treffen in den nächsten Tagen ein. Kausamneldung
können auf dem Bürgermeisteramt und in
Kolonialwarengeschäften erfolgen.

Die Steuerpflichtigen der Gewerbesteuerklasse
werden hiermit nochmal» auf die am DieM̂ —
den 19. Dezember 1916, vormittag» 9 Uhr,
Gasthau« „zur Sonne" stattfindende Wahli
Mitgliedern und Stellvertretern de« Steuer«
schufsee aufmerksam gemacht.

Ufingen, den 16. Dezember 1916.
Der Magistrat.

Lißmann.

m
«nb
.30i

ilWcr Wardti« llfinp.
Dienstag , 19 . Dezember . , m

Schweinemarkt. ■
ltnt

/igarette
mLji  direkt von der Fabi

pp
Die

direkt von der Fab
zu Originaipreisen

100 Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. 1.40
100 II I, 3 „ 2.-
100 if 3 „ 241
100 | | „ 4,2 „ 3.
100 „ „ 6,2 „ 4 .30

ohne|eden Zuschlagf. neue Steuer- und Zolli
Zigarren 76._ ffSM
“ ^ “ Zigarettenfabrik

COELN,  Ehrenstrasse 34.
Telefon A 9068.

Wn

_ I Die

slich
G. m *3»
b.E "4tl

Für die Welhnaehtsbeschenu«

das
«el
st

Bor
ui

chen.der Pfleglinge des Hospitals und der ErM
Stadt erbitten wir uns auch in diesem Jahre r«
herzlich und dringend Gaben der Liebe.
Unterzeichneten sind zur Empfangnahme gern den

Ufingen, den 26. November 1916.
Frau Landrat v . Bezold.
Frau Dekan Bohris.
Frau Lehrer Kreppet.
Frau Dr . Löhe . . -
Frau Fr . Phitippi 2r (HosM^ M
Frau Steuerinspektor Rensittg«
Frau Kaufmann Reufch.
Frau Pfarrer Schneider.

kn
Den
ien

tzt,

Kopfwäsche« mit Frisur
Kopfwäschen ohne Frisur

W . 1öO
1.

ft 0.75

1.50
Für Mädchen unter 14 Jahren
Einfache Frisur
Frisur mit starker Welle

Preis - KrmOssigung ^
alle diese Bedienung ** |

Karten *w 10 Nummer *-
Karl KeBselsehlä ^ S
Bad Homburg — Louisens # -

auf

3tib
Soll
8er,

Preise für Damen-Beiieiß

»et

Kirchliche Anreiz».
Gottesdiensti» der evaugelischeu

Mittwoch,  den 20. Dezember
SrtegSbetstunde.
Abend» 8 Uhr. .. .»

Ansprache: Herr Pfarrer Schnei ««
Lied: Rr. 297. 1- 4 und S.
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